40. Übereinkommen über die speziellen parallelen Beziehungen zwischen der Republika Srpska und der Bundesrepublik Jugoslawien (Jugoslawien)

Sporazum o specialnim paralelnim odnosima izme(u Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije, Sl. l. SRJ 13/97

...

Die Bundesrepublik Jugoslawien und die Republika Srpska sind,

Geleitet durch die Prinzipien des Daytoner-Pariser Übereinkommens über den Frieden in Bosnien und Herzegowina, durch die Prinzipien und Ziele der Charta der Vereinten Nationen sowie der Charta von Paris,

Bestimmt vom ewigen Interesse des serbischen Volkes, sich in Frieden, in Stabilität, der Verständigung und Gleichberechtigung mit den anderen Völkern der Region und Europas zu entwickeln,

Mit dem festen Entschluß, daß die Stärkung der wechselseitigen Bindungen Demokratie, Frieden, Freiheit und die Achtung der Menschenrechte und Freiheiten fördern,

Mit dem Entschluß, für das Verständnisses zwischen den Völkern und für gutnachbarschaftliche Beziehungen in der Region beizutragen,

Darin bestärkt, daß zu diesem Zwecke kontinuierliche Bemühungen notwendig sind, um so auch Rechtsstaatlichkeit und gegenseitige Zusammenarbeit zu fördern,

Über folgendes übereingekommen:

Art. 1

Die Bundesrepublik Jugoslawien und die Republika Srpska (im weiteren Text: die Vertragsparteien) bekräftigen ihre Entschlossenheit, ihre Beziehungen zu forcieren auf den Grundlagen der Freundschaft, des Vertrauens, der Zusammenarbeit und dem Respekt beiderseitiger Interessen, und gemäß den Prinzipien der Unabhängigkeit, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, der Gleichberechtigung und der Achtung der Menschenrechte und Freiheiten.

Art. 4

Die Vertragsparteien bekräftigen ihre volle Loyalität und ihre Achtung gegenüber den völkerrechtlichen Standards und Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte und Freiheiten und sind bereit, bei der Lösung völkerrechtlich humanitärer Probleme zusammenzuarbeiten.

Art. 5

Es wird ein Rat für Zusammenarbeit (im weiteren Text : Rat) geschaffen.

Art. 6

Der Rat wird sich mit der Erreichung, der Planung und der Koordinierung der umfassenden Zusammenarbeit widmen, insbesondere auf den Gebieten:

...

- Wiederaufnahme der speziellen parallelen Beziehungen;

- Kultur, Bildung, Wissenschaft, Technologie, Informationen, Sport und anderen Gebieten des menschlichen Schaffens;

...

- Migration, Emigration und Asyl;

...

- Staatsbürgerschaft;

...

- Übereinstimmung der Außenpolitik und der Verhaltensweise gegenüber dritten Staaten und internationalen Organisationen;

...

- Übereinstimmung von gesetzlichen und anderen Vorschriften, gegenseitiger Rechtshilfe

